
Deutsches Kolonialblatt.
Amtsblatt für die Schutzgebiete des Deutschen Reichs.

Herausgegeben in der Kolonial-Ablheilung des Auswärligen Amts.

VI. Jahrgang. Berlin, 1. Februar 1895.

Kire Jeuschrift erscheinter 1 und 15. jedes Monats.

Nummer 3.

Derselben werden als Beihefle beigefuügt die mindesten einmal vierteliährlich erscheinen.
orschungsroisondon und Golehrlen aus den a dschon Schutzgobieten“, herausgogobonvon Dr. Freiherr v. Danckolman— 2% t Vietteluaheyrels für das Kolonialblan mit den Berhesten beträg 'an abonnirt bei allen Penämerr und Buchhandlungen.—

Einsendmugen und Anfragen sind an die Königliche b Oen tVäst.Sieofried Mitiler und Sohn, Verlin SW 12, Koch-
—70, zu
7*ßSsb“

Inhalt: Amtlicher Theil: Vertrag zwischen dem Deutschen Neich und Grohbritannien über die Auslieferung der

Verbrecher zwischen den deutschen Schugebieten sowie anderen von Deutschland abhängigen Gebieten und den
Gebieten Ihrer Großbritannischen MajestätS.65. — Ertheilung der Ermächtigung zur Jeurlundung des Personen=
standes an den Stationschef v. Eltz für den Amtsbezirk Langenburg (Ostafrika) S. 68; desgleichen an den stellver-
tretenden Landeshauptmann v. Puttkamer für den Amtsbezirk Kamerun S. 68. — Genehmigung der zollfreien Ein-
juhr von Düngungsmitteln in Ostafrila S. 68. — Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns für Togo,
betressend Zollermäßigung für eingeführte Waaren der Missionsgesellschaften S. 68. — Personalien S. 69.

Nichtamtlicher Theil: Personal-Nachrichten S. 69. — Deutsch-Ostafrika: Bericht desKompagnieführers
Herrmann über seinen Zug nach Konko S. 70; deögl. des Lomwagnieführees Langheld über einen Zug nach Ruhanda
S. 71. — Zur Forschungsreise Oslar NeumannsS.74. — Gutachtenüber Kassee der Plantage Nguelo 5.—Kamerund Verwendung von Yanndeleuten als Plantagenarbeiter S. 75.—Togo:Bericht des Lieutenants v.Doering

über seine Reise nach den Vassa S. 75. — Misahöhe S. 76. — Deutsch-Südwestafrika: Aus Omaruru S. 77.—
Aus Okahandya S. 79. — Ueber Hendrik Witbooi S. 81. — Ethnographische Sammlung S. 81.— Aus dem
Bereiche der Missionen in den Schu gebieten und der Antisklaverei-Bewegung S. 81. — Aus

fremden Kolonien: Grenzablommen zwischen Frankreich und dem unabhängigen Kongostaat S. 82. — Das Niger-
Coast-Proteltorat im Jahre 1892 S. 83. — Kämpfe der Engländer gegen den Häuptling Nanna von Brohemie am
Beninfluß S. 84. — 5% Baumwolleggeschäft in Bombay im Geschäftsjahre 1893/94 S. 86. — Verschiedene
Mittheilungen: Die emetinfreie Ipecacuanhawurzel, ein wichtiges Heilmittel gegen Dysenterie S. 87. — Diezoologische Sammlung 5% Nonkgichd Museums für Naturkunde zu Ver Lilterarische Vesprechungen
S. 89. — Litteratur-Verzeichniß S. 90. — Schiffsbewegungen S. 90. — Wereches- Nachrichten S. 91. — Fahr-

plan der deutschen Ostafrika-Linie für 1895 S. 92. — Anzeigen S. 96.

Amtlicher Theil.

Gesetze; Perordnungen der Reichsbehörden.

Vertrag zwischen dem Deutschen Neich und Großbritannien über die Auslieferung

der Verbrecher zwischen den deutschen Schutzgebieten sowie anderen von Deutsch-

land abhängigen Gebieten und den Gebieten Ihrer Großbritannischen Mazjestit.
Vom 5. Mai 1894.

Nachdem Seine Majestät der Deutsche Kaiser, Ilis Mnajest) the German Emperor, King of
König von Preußen, und Ihre Majeslät die Königin
des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und
Irland, Kaiserin von Indien, es für zweckmäßig be-

sunden haben, die Auslieferung der Verbrecher zwischen
gewissen von Deutschland abhängigen Gebieten und
den Gebieten Ihrer Großbritannischen Majestät durch
einen Vertrag zu regeln, haben Allerhöchstdieselben
zu diesem Zweck mit Vollmacht versehen, und zwar:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König
von Preußen,

Allerhöchstihren Staatsminister, Paul Grafen
v. Hatzfeldt-Wildenburg, Nitter des

hohen Ordens vom Schwarzen Adler c. c.,

Prussia, and ler Majesty the Qucen ol the United

Kingdom ol Great Britain and lreland, Empress
ol India, considering it advisable to regulate by
a Treaty the extradition of eriminals between

certain dependencies ol Germany) and the terri-

tories os IHer Britannice Majesty, huve appointed

as their Plenipotentiaries for this purpose:

IIis Majesty the German

King of Prussia,

IIis Minister ol State, PFaul, Count von

Hatzleldt-Wildenburg, Knight of
the Exalted Order of the Black Eagle

Emperor,
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laußerordentlichen und bevollmächtigten Bot-
schafter Seiner Kaiserlichen und Königlichen
Majestät bei Ihrer Großbritannischen Ma-
jestät; und

Ihre Majestät die Königin des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien und

Irland, Kaiserin von Indien,

den sehr ehrenwerthen John Grafen v. Kim-
berley, Ritler des Höchstedlen Ordens vom
Hosenband 2c. 2., Allerhöchstihren Haupt-

Staatssekrctär für die auswärtigen Ange-
legenheiten;

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter
und gehöriger Form befundenen Vollmachten über
folgende Artikel übereingekommen sind:

Artikel 1.

Die Bestimmungen des zwischen Deutschland und
Großbrikannien am 14. Mai 1872 unterzeichneten

Auslieferungsvertrages sollen auf die im nachfolgenden
Artikel näher bezeichneten, von Deutschland abhängigen
Gebiete derart Anwendung finden, daß auch die in
einem dieser Gebiete innerhalb des Bereichs der da-

selbst bestehenden Behörden sich aufhaltenden Per-
sonen, die einer im Vereinigten Königreich von Groß-
britannien und Irland oder in den Kolonien und

auswärtigen Besihungen Ihrer Großbritannischen
Mojestät begangenen strafbaren Handlung beschuldigt
oder schuldig befunden sind, und die in einem der

bezeichueten Gebicte Ihrer Großbritannischen Majestät
sich aufhaltenden Personen, die einer in den von

Deutschland abhängigen Gebieten begangenen strasbaren
Handlung beschuldigt oder schuldig befunden sind, in
Gemäßheit der Bestimmungen jenes Vertrages, soweit
nicht der gegenwärtige Vertrag etwas Abweichendes
festsebt, gegenseitig auszuliefern sind.

Artikel 2.

Unter den von Deutschland abhängigen Gebieten
(Artikel 1) sind im Sinne des gegenwärtigen Ver-
trages zu verstehen:

Die Gebiete in Afrika, in Neu-Guineca und im

westlichen Stillen Ocean, die durch Uebereinkommen
zwischen Deulschland und Großbritannien als Inter-
essensphären, Schubgebiete oder Besitzungen Deutsch-
land vorbehalten worden sind oder noch vorbehalten
werden sollten.

Artikel 3.

An Stelle des Artikels III des Auslieferungs=

vertrages vom 14. Mai 1872 soll für die von Deutsch-

land abhängigen Gebiete gelten, daß die Verpflichtung
zur Anslieferung aus diesen Gebieten sich nicht auf
deren Eingeborene sowie auf Reichsangehörige, und
die Verpflichtung der brilischen Behörden zur Aus-
lieferung von Personen, die in jenen Gebieten einer

strafbaren Handlung beschuldigt oder schuldig befun-
den sind, sich nicht auf britische Unterthanen erstreckt.

etc. etc., Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary of Hlis Imperial and

Royal Majesty to Her Britannic Majesty;
and

Her Majesty the Queen ol the United

Kingdomof Great Britain and Ireland,

Empress ol India,

the Right Honourable John, Earl ol Kim-

berley, Knigbt of the Most Noble Order-
of tbe Garter etc. etc., Her Britannie

Majesty's Secretary of State for Foreign
Aftairs;

who, alter having communicated to each other

their respective Full Powers, which were found

to be in good and due form, have agreed to and

concluded tbe following Articles:

Article I.

The provisions of the Extradition Treaty
signed between Gerwany and Great Britain on

the 14 May, 1872, shall be applicablo to tbe

dependencies ol Germany specified in the follow
ing Article, in such manner tbat persons in any

of these dependencies, and within tbe sphere of
the authorities established thbere, who are accused,

or who have been counvicted, of baving committed
a criminal act in the territories of Her Britannio

Majesty, and persons in any ol the uforesaid terri-

tories of Heer Britannic Mujesty, who are accused,

or who have been convicted, ol having committed

a criminal act in uny ol the dependencies of Ger-

many, shall be mutunlly extradited in accordunce

with the provisions of the aloresaid Treaty, in

so Ilar as they are not modified by the present

Treaty.

Article II.

For the purposes of the present Treaty, the

lollowing arc the dependencies ol Germany referred
to in Article

The territories in Africa, in New Guinea, and

in the Paciße Ocenn wbich, by agreement between

Germany and Great Britain, have been, or shall

in future be, reserved to Germany as spheres of

influence, Protectorates, or possessious.

Articlo III.

In place ol Artichle III of the Extradition

Treaty of tho 145 May, 1872, it is hereby pro-

vided, with regard to tbe dependencies of Ger-
many, that there shall be no obligation to grant

the extradition from those dependencies ol nutives

or ol subjects of tbe Empire, und that tbe British

anthorities sball be under no obligation to grant

the cxtradition of British subjects who have been
n#ccused or convicted of a criminal act in thoso

dopendencies.



Artikel 4.

Die Verpflichtung zur Auslieferung aus den von

Deutschland abhängigen Gebieten fällt weg, wenn
vor Ausführung der Auslieferung ein Autrag auf
Ablieferung der beanspruchten Person nach dem Ge-
biete des Deutschen Reichs eingeht, dem nach gesetz-
licher Vorschrift entsprochen werden muß. Die Be-
willigung der Auslieferung aus einem der von

Deutschland abhängigen Gebiete soll stets als unter
der Bedingung geschehen gelten, daß ein solcher An-
trag auf Ablieserung bis zur Ausführung der Aus-
lieferung nicht eingegangen ist. Es bleibt im Falle
der Ablieferung nach Deutschland der Königlich groß-
britannischen Negierung aber vorbehalten, die dem-
nächstige Auslieferung aus Deutschland auf Grund
und nach Maßgabe des Vertrages vom 14. Mai 1872

in Antrag zu bringen.

Artikel 5.

Die Anträge auf Auslieferung aus einem der
von Deutschland abhängigen Gebiete sollen, wie im
Absatz 1 des Artikels VIII des Vertrages vom

14. Mai 1872 vorgesehen ist, durch die Königlich
großbritannische Botschaft in Berlin gestellt werden,
mit der Maßgabe jedoch, daß, falls es sich um Per-
sonen handelt, die einer in den Kolonien oder aus-

wärtigen Besihungen Ihrer Großbritannischen Majestät
begangenen strafbaren Handlung beschuldigt oder
schuldig befunden sind, der Antrag auf Auslieferung
auch bei der obersten Behörde des von Deutschland
abhängigen Gebietes, aus dem die Auslieferung der

fraglichen Personen gewünscht wird, durch den obersten
Konsularbeamten Ihrer Großbritannischen Majestät
in dem betrefsenden Gebiete, wenn ein solcher vor-

handen ist, oder wenn dieses nicht der Fall ist, durch
den Statthalter oder die sonstige oberste Behörde der
bei der Angelegenheit betheiligten Kolonie oder aus-

wärtigen Besitzung Ihrer Majestät gestellt werden
kann. Der obersten Behörde des betresfenden von

Deulschland abhängigen Gebietes bleibt es jedoch vor-
behalten, wenn es ihr zweifelhaft erscheint, ob dem
Auslieferungsantrage zu entsprechen ist, darüber an

ihre Regierung zu berichten.

Anträge auf Auslieferung von Verbrechern an
eines der von Deutschland abhängigen Gebiete sind
auf dem in Artikel VIII, Absatz 1, und Artikel XV
des Vertrages vom 14. Mai 1872 vorgesehenen

Wege zu stellen, mit der Maßgabe jedoch, daß, wenn
ein deutscher Konsularbeamter in der Kolonie oder

auswärtigen Besitzung Ihrer Großbritannischen Maje-
stät, aus der die Auslieferung gewünscht wird, nicht
vorhanden ist, der Auslieferungsantrag durch den
Gorwerneur oder die sonstige oberste Behörde des
bei der Angelegenheit betheiliglen von Deutschland
abhängigen Gebietes an den Statthalter oder die

sonstige oberste Behörde der betreffenden Kolonie oder
Besiczung gerichtet werden kann.
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Article IV.

There shall be no obligation to grant extra-

dition from tbe dependencies of Germany in cases

where, before the extradition has taken place,

such an application bas been received sor the

transler ol the person in question to the territory)

ol tüe German Empire as must, according to law,

be complied with. The granting ol extradition

srom a dependency of Germany must always be
considered as being on the condition thut no such

application shall have been received before the
cxtradition is carried out. In Case the transfer

to Germany takes pluce, it shall, bowever, be open
to the British Government to apply for tbe extra-

dition ol the person concerned from Germany, in

a#ccordunce with the terms ol the Treaty of the

147Max, 1872.

Article V.

Apblications for extradition from dependencies
of Germany shall be made tbrough the British

Ambaussador at Berlin, in accordance with para-

graph 1 of Article VIII of tbe Treaty ol the

14 Muay, 1872, but in the case ol persons who

are accused, or who bave been convicted, ol cri-

minal acts in the Colonies or soreign possessions

os Iler Britannic Majesty, the application sor extra-

dition may bo made to the chief autbority of the

dependency of Germany from wbich the extra-

dition ol the persons in duestion is desirod by the

chiel Consular oflicer of IHer Britanvic Mojesty in

the dependency in question, if thore be a Consular

ollicer therein, or, if tüere be none, then by the

Governor or other chiel uuthority of the Colony)

or loreign possession ol ller Britanvic Majesty

concerned. It shall, however, be open to the chief

authority of the dependency of Germany to refer
to tbe German Covernment in case of doubt

whether the application lor extradition should be

complied with.

Applicutions for the extradition of criwinals

to one of the dependencies of Germany shall be

made in the manner provided in Article VIII,

paragraph 1, and Article XV of the Treaty ol the
14 May, 1872; in cuse, bowever, therc should

be no German Consular oflicer in the Colony or

loreign possession of ller Britannic Majesty from

which the extradition is desired, the application
may be made by tbe Governor or other chiel

authority of the dependency of Germany wbich is
concerned to the Governor or other chief authorit)

of the Colony or possession concerned.



Artikel 6.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratifizirt und die
Ratifikations-Urkunden sollen so bald wie möglich aus-
gewechselt werden.

Der Vertrag soll zwei Monate nach Austausch
der Natifikations-Urkunden in Kraft treten und so
lange in Kraft bleiben wie der Vertrag vom 14. Mait

1872, also außer Kraft treten, wenn dieser außer
Kraft tritt.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Be-
vollmächtigten denselben unterzeichnet und ihre Siegel
beigedrückt.

So geschehen zu London am fünsten Mai, im
Jahre des Herrn E hth tundvierund-

neunzig.
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Artiele VI.

The present Treaty sball be ratified, and the

tsnetcn shall be exchanged as soon as

r’ Treaty shall come into operation two

months alter the exchange of the ratibcations,

and shall remain in force as long as the Treaty

ol the 14 May, 1872, remains in force, that is, it

Shall terminate with the termination ofthat Treaty.
In wituess whereol the respective Plenipoten-

tiaries have signed the same, and have alfixed
thereto the senl ol their arms.

Done at London, the fisth day os May, in the

Fear ol Our Lord one thousand eight hundred and

lour.

(L. S.) Hatzfeldt.
(L. S.) Kimberley.

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und der Austausch der Ratifikations-Urkunden hat
am 3. Dezember 1894 in London stattgefunden.

Auh Grund der Bestimmungen des Gesehes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz-
gebiete (R.G.Bl. 1888 S. 75), des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870, betreffend die Eheschließung
und die Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande (B. G. Bl. S. 599) und des

§ 18 der Kaiserlichen Verordnung vom 1. Jannar 1891, betreffend die Rcchtsverhältnisse in Deutsch-
Osiasrika (R. G. Bl. S. 1), sowie auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 2. Mai 1894 ist dem
Staenen v. Eltz für seine Person und die Dauer seiner amtlichen Thätigkeit in Langenburg in Deutsch-

Ostafrika die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, innerhalb seines Amtsbezirks bezüglich aller Personen,
die nicht Eingeborene sind, bürgerlich gültige Eheschließungen vorzunehmen und die Geburten, Heirathen
und Sterbefälle zu beurkunden.

Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betressend die R —3- der deutschen Schuhgebiete(R. G. Bl. 1888 S. 75), des * 1· des Gesetzes vom 4. Mai 1870 (N.G 599) und der Kaiser-
lichen Verordnung vom 21. April 1886 (N. G. Bl. S. 128) ist dem mit derWiescheaun des Gonver-

neurs in Kamerun beauftragten Landeshauptmann v. Puttkamer für den Amtsbezirk Kamerun und für

die Dauer seiner amtlichen Thätigkeit daselbst die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich
gültige Eheschließungen bezüglich aller Personen, welche nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und die Ge-
burten, Heirathen und Sierbefälle derselben zu beurkunden.

Derordnungen und Wittheilungen der Behörden in den Schutgebieken.
Der Kaiserliche Gouverneur für Deutsch-Ostasrtka hat auf Antrag der dortigen Plantagenbesitzer

mit Zustimmung des Reichskanzlers im Interesse der Hebung der Plantagenwirthschaft genehmigt, daß
Düngungsmittel in Zukunft zollfrei bleiben sollen, wenn sie von den Plantagenunternehmern unmittelbar

eingeführt werden. Nur die übliche slatistische Gebühr wird erhoben werden.

Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns für Togo, betreffend
Jollermäßigung für eingeführte Waaren der Missionsgesellschaften.

Auf Grund des Reichsgesetzes, betressend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schußgebiete,
vom 29. März 1889 und nach vorheriger Genehmigung durch den Herrn Reichskanzler verordne ich,
was folgt:

§ 1.
Den im Schutgebiete ansässigen chnstlccher Missionsgesellschasten wird eine Zollermäßigung für

die von ihnen eingeführten zollpslichtigen Waaren insosern gewährt, als jeder Missionsgesellschaft die von
ihr gezahlten Zölle bis zur Höhe von 1000 Mark jährlich rückvergütet werden.
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